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Das Freiberger Kinder- und Jugendparlament 

 
Das Sprachrohr für Freiberger 

Kinder- und Jugendliche 

 

Nicht nur Meckern, sondern Machen! 
 
 

Mit der Einrichtung des Freiberger Kinder- und Jugendparlamentes  
bereits 1996 war die Universitätsstadt eine der ersten Städte in den neuen 
Bundesländern, die ein solches Sprachrohr für ihren Nachwuchs initiierte. In 
Freiberg bestimmen die jüngsten Bürger gemeinsam mit der Verwaltung in 
vielen Bereichen mit und lernen so gleich am praktischen Beispiel, wie De-
mokratie funktioniert. Denn wo normalerweise Erwachsene für sie entschei-
den, sind bei uns die Experten in eigener Sache gefragt. Sie  
setzen sich ein für die Belange der Freiberger Kinder und Jugendlichen! 
 
 
 
 
 
 
 

Wie funktioniert das? 
 

• Pro Grund- und Oberschule werden 2 und am Gymnasium 6 Vertreter gewählt 
 
• Die Vertreter des Kipa verstehen sich als Sprachrohr ihrer Mitschüler zum Stadtrat 
 
• Die Arbeitsthemen kommen von den Kindern und Jugendlichen selbst und werden 

in Arbeitsgruppen behandelt 
 
• Im Januar und Juni finden die Großen Sitzungen statt, die den Stadtratssitzungen 

ähneln. In diesen Sitzungen werden die Arbeitsthemen öffentlich vorgestellt, Fra-
gen gestellt, Beschlüsse gefasst und die Themen an die Verwaltung weitergeleitet. 

 
• Das Kipa hat sein Büro im Pi-Haus. Von da aus organisiert der Vorstand in Zu-

sammenarbeit mit dem Sachgebiet Jugend der Stadtverwaltung Freiberg die Ar-
beit. 
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Präambel 
 
Das Freiberger Kinder- und Jugendparlament dient der Verwirklichung der im Rahmen der UN-
Kinderrechtskonvention für Kinder und Jugendliche vereinbarten Rechte, insbesondere des 
Rechts auf Berücksichtigung des Kindeswillens, auf Meinungs- und Informationsfreiheit sowie auf 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments stre-
ben nach demokratischen Kompromissen, die dem Wohl der Freiberger Kinder und Jugendlichen 
dienen. Sie sind Vertreter aller Freiberger Kinder und Jugendlichen, an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 
Das Kinder- und Jugendparlament wird bei kinder- und jugendrelevanten Themen der Stadt Frei-
berg beteiligt und einbezogen. 
Das Parlament darf nicht politisch oder religiös gebunden sein. Es dürfen keine Kinder und Ju-
gendliche wegen deren Nationalität, Religion, Hautfarbe, Rasse oder sozialer Herkunft von der 
Teilnahme am Kinder- und Jugendparlament ausgeschlossen werden.  
 

 
1. Ziele und Aufgaben  
 
(1) Das Kinder- und Jugendparlament hat die Aufgabe, an der weiteren Gestaltung der Stadt 

Freiberg zu einer kinder- und jugendfreundlichen Stadt mitzuwirken.  
 
(2) Durch das Kinder- und Jugendparlament können sich Kinder und Jugendliche an Entschei-

dungen des Stadtrates oder des Oberbürgermeisters beteiligen, die für sie besonders wichtig 
sind.  

 
(3) Das Kinder- und Jugendparlament soll die Interessen der Freiberger Kinder und Jugendli-

chen vertreten, die Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen 
von Politik und Verwaltung ermöglichen und sicherstellen sowie zur politischen Aufklärung 
und Erziehung beitragen, 

 
(4) Die Beschlüsse des Kinder- und Jugendparlaments sind Empfehlungen. Der Stadtrat oder 

der Oberbürgermeister entscheiden, ob, wann und wie die Beschlüsse umgesetzt werden 
können.  

 



 
 
(5) Das Kinder- und Jugendparlament wird durch den Oberbürgermeister rechtzeitig über kinder- 

und jugendrelevante Themen informiert. Das Kinder- und Jugendparlament wird durch Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen des Amtes für Bildung, Jugend und Sport, Sachgebiet Jugend 
und des Stadtratbüros der Stadtverwaltung unterstützt. Die Stadtverwaltung plant im Rah-
men Ihrer Leistungsfähigkeit in jedem Jahr Geld für die Arbeit des Kinder- und Jugendparla-
ments ein.  

 
 
2. Zusammensetzung  
 
(1) Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments können in allen Schulen und in den Ju-

gendvereinen, die sich selbst verwalten, gewählt werden. Wie die Wahl ablaufen soll, ist in 
der Wahlordnung geregelt. Im Geschwister-Scholl-Gymnasium können, weil dort sehr viele 
Schüler unterrichtet werden, bis zu 6 Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes gewählt 
werden. In allen anderen Schulen und in den Jugendvereinen können bis zu 2 Mitglieder des 
Kinder- und Jugendparlaments gewählt werden. 

 
(2) Das Kinder- und Jugendparlament wird alle 2 Jahre neu gewählt. Die Wahl wird so durchge-

führt, dass das neu gewählte Kinder- und Jugendparlament spätestens im Oktober beginnen 
kann, zu arbeiten.  

 Für den Fall, dass ein Mitglied des Kinder- und Jugendparlaments die Arbeit nicht mehr fort-
setzen kann, ist in der Wahlordnung geregelt, wer neues Mitglied wird.  

  
(3) An den Sitzungen des Kinder- und Jugendparlaments nehmen der Oberbürgermeister oder 

sein Stellvertreter sowie weitere Vertreter der Verwaltung teil. Auch die Mitglieder des Frei-
berger Stadtrates können an den Sitzungen teilnehmen.  

 
 
3. Sitzungen  
 
(1) Das Kinder- und Jugendparlament führt in jedem Jahr zwei Sitzungen durch, in der Regel in 

den Monaten Januar und Juni. Daneben werden zusätzliche Sitzungen durchgeführt, wenn 
mindestens 10 Mitglieder dies wünschen. Das Kinder- und Jugendparlament kann nur ab-
stimmen, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Alle Sitzungen sind öf-
fentlich.  

 
(2)   Das Kinder- und Jugendparlament arbeitet mit einer Tagesordnung. Es gibt einzelne Tages-

ordnungspunkte, die der Reihe nach besprochen werden. Wenn alle Meinungen ausge-
tauscht sind, wird ein Beschluss gefasst, indem durch Handzeichen abgestimmt wird. 

 
(3)   Themen, Ideen und Anregungen, die vom Kinder- und Jugendparlament besprochen werden 

sollen, können von den Mitgliedern und vom Oberbürgermeister vorgeschlagen werden. Sie 
werden von Projektgruppen bearbeitet und im Vorbereitungstreffen vorgestellt. Die Projekt-
gruppen bestehen aus Mitgliedern des Kinder- und Jugendparlamentes und weiteren Frei-
berger Kindern und Jugendlichen. Die Projektgruppen können von fachlich kompetenten 
Personen aus der Verwaltung unterstützt werden. 

 Wenn das Kinder- und Jugendparlament über ein Thema abstimmen möchte, bereitet die 
Projektgruppe eine Beschlussvorlage vor.  



 
 
(4)   Jede Sitzung wird im Vorbereitungstreffen vorbereitet. In diesem Treffen wählen die Mitglie-

der des Kinder- und Jugendparlaments für die nächste Sitzung aus ihrer Mitte zwei Sprecher 
und zwei Schriftführer. Die Sprecher und Schriftführer bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Es 
wird entschieden, welche Themen besprochen werden und zu welchen Themen Beschlüsse 
gefasst werden. Außerdem wird festgelegt, welche Fragen an den Oberbürgermeister ge-
stellt werden sollen. 

 
(5)   Die Sprecher leiten die Sitzung. Sie bereiten die Einladung mit der Tagesordnung vor.   
 
(6)   Alle Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes, so wie die aufgrund der Tagesordnung 

vorgesehenen Redner haben Rederecht. Andere Personen dürfen nur dann das Wort ergrei-
fen, wenn das Kinder- und Jugendparlament dies beschlossen hat.   

 
(7) Die Schriftführer schreiben auf, wer an der Sitzung teilgenommen hat, wer sich an der Dis-

kussion beteiligt hat, welche Beschlüsse gefasst worden sind und was zu den verschiedenen 
Themen gesagt worden ist. Das wird in einem Protokoll zusammengefasst.  

 
(8)  Sprecher und Schriftführer bilden den Vorstand und werden zwischen den Sitzungen an 

wichtigen organisatorischen Entscheidungen zur Arbeit des Freiberger Kinder- und Jugend-
parlamentes beteiligt. Sie sind bis zur Neuwahl Ansprechpartner für die Mitglieder, den O-
berbürgermeister und die Verwaltung.  

 
(9)   Die Mitarbeiter des Stadtratbüros und Sachgebietes Jugend helfen bei den Einladungen für 

die Sitzung, bei der Aufstellung der Tagesordnung, bei der Erarbeitung der Beschlussvorla-
gen, bei der Vorbereitung und Durchführung der Sitzung und der Anfertigung des Protokolls. 

 
(10) Der Oberbürgermeister lädt die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments  mindestens 

zwei Wochen vor der Sitzung ein und informiert über die Tagesordnung. 
 
 
4. Rechte und Pflichten 
 
(1) Jedes Mitglied des Kinder- und Jugendparlamentes kann an den Abstimmungen mit einer 

Stimme teilnehmen. 
 
(2)   Jedes Mitglied kann sich in Projektgruppen an der Vorbereitung der Tagesordnungspunkte 

beteiligen und hat das Recht, in der Sitzung seine Meinung zu sagen. 
 
(3)   Jedes Mitglied kann vorschlagen, wer zum Sprecher oder Schriftführer gewählt werden soll, 

an der Wahl teilnehmen oder auch selbst gewählt werden. 
 
(4)  Die Mitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen des Kinder- und Jugendparlamentes teil-

zunehmen und sich an der Vorbereitung der Sitzungen zu beteiligen. 
 
(5)   Ein Mitglied darf seine Meinung in der Sitzung erst dann sagen, wenn ihm ein Sprecher das 

Wort erteilt hat. Die anderen Mitglieder lassen es ausreden, egal ob sie seine Meinung richtig 
finden oder nicht.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Freiberger Kinder- und 
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Präambel 

 
Die Wahlordnung regelt, wie die Wahlen der Vertrete r des Kinder- und Jugendparlamentes 
an den Schulen stattfinden und wie sich das Kinder-  und Jugendparlament zusammen-
setzt.  
 
1.Wahlvorstand 
 
(1)   Der Wahlvorstand führt die Wahl durch. Er kann durch Wahlberechtigte unterstützt wer-

den. 
 
(2)   Die Mitarbeiter des Sachgebiet Jugend der Stadtverwaltung Freiberg unterstützen den 

Wahlvorstand bei der Organisation und Durchführung der Wahlen. 
 
(3)  Wahlvorstand ist der nach 3. (8) der Ordnung des Kinder- und Jugendparlamentes ge-

wählte Vorstand. 
 
2.Schultour 
 
(1)   Im Wahljahr wird zu Schuljahresbeginn mit der Schultour an den Schulen geworben. 
  Die Schultour ist eine Präsentation, die das Kinder- und Jugendparlament und  
  dessen Aufgaben vorstellt. 
 
(2)  Im Vorfeld wird an jeder Schule mit einem Plakat für die Neuwahl und den Termin der  
  Schultour geworben, so dass sich alle interessierten Kinder und Jugendlichen an der  
  Schultour beteiligen können. 
 
3. Wahlberechtigte, Wahlvorschläge 
 
(1)  Alle Kinder und Jugendlichen der in 2.(1) der Ordnung des Kinder- und Jugendparla-

 mentes genannten Einrichtungen können, wenn sie mindestens die 3.Klasse besuchen, 
an der Wahl der Vertreter ihrer Schule teilnehmen oder gewählt werden. 

 



(2)   Wer als Vertreter seiner Schule im Kinder- und Jugendparlament mitarbeiten möchte, 
kann sich als Kandidat im Anschluss an die Schultour melden. Kandidaten können auch 
von Wahlberechtigten oder Dritten vorgeschlagen werden, müssen mit der Kandidatur a-
ber einverstanden sein. 

 
(3)      Die Kandidaten werden durch einen Aushang in ihrer Einrichtung bekannt gegeben.  
(4)  Im Gymnasium „Geschwister Scholl“ werden für beide Häuser je 3 Kandidaten aufgestellt. 
 
 
4. Wahl 
 
(1)  Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel in den Einrichtungen. 
 
(2)  Die Stimmzettel werden vom Wahlvorstand vorbereitet. Sie enthalten die Namen der Ein-

richtung, der Kandidaten der Einrichtung und den Hinweis, dass jeder Wahlberechtigte ei-
ne Stimme abgeben darf. Für das Gymnasium „Geschwister Scholl“ werden getrennte 
Stimmzettel für die beiden Häuser vorbereitet. 

 
(3)  Der Wahlvorstand zählt die Stimmzettel aus und stellt das Wahlergebnis fest. Stimmzettel 

sind ungültig, wenn sie mehr als eine Stimme enthalten oder der Wahlvermerk nicht ein-
deutig oder sachfremd ist. Über die Gültigkeit entscheidet der Wahlvorstand. 

 
(4)  Das Wahlergebnis wird durch den Wahlvorstand über einen Aushang in den Einrichtun-

gen bekannt gegeben. 
 
 
5. Nachfolgekandidaten 
 
(1)  Für den Fall, dass ein gewähltes Mitglied des Kinder- und Jugendparlamentes seine Ar-

beit nicht mehr fortsetzen kann, rückt der Kandidat der Einrichtung nach, der die nächst 
meisten Stimmen erhalten hat. 

 
(2)  Wenn für die Einrichtung keine Kandidaten mehr zur Verfügung stehen, bleibt das Mandat 

bis zur Neuwahl unbesetzt. 
 
(3)  Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir setzen uns ein für: 

 
• Sichere Schulwege für alle Kinder und Jugendliche in Freiberg 
• Ordnung und Sauberkeit in unserer Stadt 
• Freizeitgestaltungen 
• Spiel- und Freizeitplätze 
• die Umsetzung der Kinderrechte  
• alle Probleme rund um das Thema Schule 
• ...alles was Kinder und Jugendliche in unserer Stadt bewegt! 

 
 
 
 
                   - Kurz und Knapp – 

 
Fragestunde der Kinder- und Jugendparlamentarier 
 
Fragen der Kinder- und Jugendstadträte sind wesentlicher Bestandteil einer „großen“ und damit öffentli-
chen Sitzung. Sie werden vor einer „großen Sitzung“ an die entsprechenden Fachämter der Stadtverwal-
tung Freiberg oder gegebenenfalls an andere Institutionen etc. weitergeleitet und müssen dann zur Sitzung 
fachgerecht und verständlich beantwortet werden. In der Regel geschieht das durch den für das angefragte 
Problem  
zuständigen Amtsleiter oder einen kompetenten Stellvertreter. Danach besteht die Möglichkeit für Rückfra-
gen durch das gesamte Plenum. Sind die Antworten jedoch unverständlich, kann symbolisch die „rote Kar-
te“ gezeigt werden!  

 
Beschlussvorlagen 

 
Beschlussvorlagen tragen in der Regel etwas gewichtigeren Charakter, umfassen vom Prozedere der  
Umsetzung auch einen größeren Zeitrahmen als Fragen. Nachdem sie vorgetragen sind, erfolgt eine  
Diskussion zum Inhalt, in der das Für und Wider durch die Kinder- und Jugendstadträte abgewogen wird. 
In der folgenden Abstimmung wird entschieden, wie mit der Beschlussvorlage weiter verfahren wird.  
Entscheidet sich das Parlament für ein „pro“ im Sinne des öffentlichen Interesses vieler Kinder und  
Jugendlichen, wird die Beschlussvorlage angenommen und weitergereicht oder selbst bearbeitet. 

 
Projekte und Aktionen 

 
Neben der rein parlamentarischen Arbeit finden viele Aktionen und Aktivitäten statt, an denen sich das  
Parlament beteiligt oder gar selbst dazu aufruft. Sich ihrer Vorbildrolle bewusst, gehen die Kinder- und  
Jugendstadträte oft mit gutem Beispiel voran und zeigen damit, dass zu ihrem Verständnis von Partizipati-
on, Einmischung und Engagement viel mehr gehört als „nur“ das Durchführen von wichtigen Sitzungen. 
Gemeinsam mit Partnern wie Stadtverwaltung, Vereinen, Schulen und weiteren Institutionen wird auf die-
sem Wege auch Lobbyarbeit betrieben – immer im Interesse der Freiberger Kinder und Jugendlichen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du bist neugierig auf die Arbeit des 

Freiberger Kinder- und  

Jugendparlamentes geworden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So erreichst du uns: 
 
Kinder- und Jugendparlament Freiberg 
Beethovenstraße 5 
09599 Freiberg 
 
Tel: 03731/ 4193813 
Mail: kipa@pi-haus.de 
www.pi-haus.de 


